
Antrag Generalversammlung 2025 

Statutenanpassungen 

 

Sitzverlegung 

Art. 1 Abs. 2 

Bisher:  Der seit 1913 bestehende Verband hat seinen Sitz in Luzern. 

Neu:  Der seit 1913 bestehende Verband hat seinen Sitz in Emmen. 

 

Mitgliederbeitrag 

Art. 23 Abs. 3 

Bisher: Für pensionierte Aktivmitglieder kann die Generalversammlung einen reduzierten 

Verbandsbeitrag beschliessen. 

Neu: Für pensionierte Aktivmitglieder und Mitglieder mit Alter unter 26 kann die 

Generalversammlung einen reduzierten Verbandsbeitrag beschliessen. 

 


